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Leitende Angestellte sind Ar-
beitnehmer, die für das Unter-
nehmen Arbeitgeberbefugnis-
se und andere Führungsaufga-
ben ausüben und ihm deshalb 
näher stehen, als dies bei ande-
ren Arbeitnehmern der Fall ist. 

Nicht jeder Arbeitnehmer mit 
Leitungsfunktionen ist jedoch 
unbedingt auch gleichzeitig 
ein leitender Angestellter. Er-
forderlich ist vielmehr, dass der 
Betreffende in seinem Verant-
wortungsbereich unternehme-
rische Aufgaben mit großer 
Entscheidungsfreiheit wahr-

nimmt. Dies ist beispielsweise 
der Fall bei Einstellungs- und 
Entlassungsbefugnissen, dem 
Innehaben von Generalvoll-
machten beziehungsweise Pro-
kura, oder wenn regelmäßig 
für das Unternehmen wichtige 
Aufgaben wahrgenommen 
und weisungsfrei entschieden 
werden. 

Auf leitende Angestellte fin-
den – aufgrund ihrer besonde-
ren Nähe zum Unternehmen – 
einige Vorschriften, die dem 

Schutz von Arbeitnehmern zu 
dienen bestimmt sind, keine 
oder nur bedingt Anwendung. 
Die wichtigsten Bereichsaus-
nahmen finden sich im Be-
triebsverfassungsrecht, im Zu-
sammenhang mit dem Kündi-
gungsschutz sowie im Hin-
blick auf die Vorgaben des Ar-
beitszeitgesetzes. 

Das Betriebsverfassungsge-
setz findet auf leitende Ange-
stellte keine Anwendung. Sie 
sind daher beispielsweise bei 
der Wahl zum Betriebsrat we-
der aktiv noch passiv wahlbe-
rechtigt. Vor einer Kündigung, 
die sie betrifft, ist der Betriebs-
rat nicht anzuhören. Leitende 
Angestellte werden allerdings – 
sofern ein solcher im Betrieb 
gebildet ist – von einem eige-
nem Gremium, dem Sprecher-
ausschuss, vertreten. Dessen 
Beratungs- und Informations-
rechte sind im Vergleich zum 
Betriebsrat allerdings wesent-
lich schwächer ausgestaltet. 
Grundsätzlich ist das Kündi-

gungsschutzgesetz – wie auf al-
le Arbeitnehmer – auch auf lei-
tende Angestellte anzuwen-
den, vorausgesetzt ihr Arbeits-
verhältnis besteht bereits län-
ger als sechs Monate und in 
dem Betrieb sind in der Regel 

mehr als zehn Arbeitnehmer 
beschäftigt. Eine Kündigung, 
die einem leitenden Angestell-
ten gegenüber ausgesprochen 
wird, ist also ebenfalls nur 
wirksam, wenn sie sozial ge-
rechtfertigt ist, also der Arbeit-
geber die Kündigung auf einen 
Kündigungsgrund stützen 
kann. Allerdings hat der Ar-
beitgeber die Möglichkeit, im 
Kündigungsprozess einen An-
trag auf Auflösung des Arbeits-
verhältnisses gegen Zahlung 
einer angemessenen Abfin-
dung zu stellen – mit der we-
sentlichen Besonderheit, dass 
dieser Antrag keiner Begrün-
dung bedarf. Der Arbeitgeber 
kann sich also regelmäßig von 
einem leitenden Angestellten 
trennen, ohne die Kündigung 
sozial rechtfertigen zu müssen, 
wenn er bereit ist, eine Abfin-
dung zu zahlen. Dem Arbeitge-
ber bleibt es aber unbenom-
men, auch bei einer Kündi-
gungsschutzklage eines leiten-
den Angestellten den Prozess 

„regulär“ zu führen, also dar-
zulegen und zu beweisen, dass 
die Kündigung wirksam war. 
Gelingt ihm dies, obsiegt er im 
Kündigungsschutzprozess. 

Wie viel Arbeitszeit von Ar-
beitnehmern abverlangt wer-
den darf, ist stark reguliert. So 
darf beispielswiese die werk-
tägliche Arbeitszeit grundsätz-
lich acht Stunden nicht über-
schreiten, unter gewissen Vo-
raussetzungen kann sie auf bis 
zu zehn Stunden verlängert 
werden. Die Vorschriften des 
Arbeitszeitgesetzes gelten je-
doch nicht für leitende Ange-
stellte.  

Eine Beförderung bleibt na-
türlich ein Grund zur Freude – 
jedoch schadet es nicht, sich 
als leitender Angestellter seiner 
besonderen rechtlichen Stel-
lung bewusst zu sein.  

 

Emilia Illion ist Praktikantin 
in der Kanzlei Greenfort in 
Frankfurt.

Eine Beförderung in eine 
Führungsposition ist ein 
beruflicher Meilenstein 
und ein Grund zur Freu-
de. Wenigen ist aller-
dings bewusst, was unter 
dem Schlagwort „leiten-
der Angestellter“ eigent-
lich zu verstehen ist und 
welche Rechtsfolgen da-
mit verbunden sind. Was 
sich als reines Privileg 
anfühlt, kann sich, vor al-
lem wenn die Beendi-
gung des Arbeitsverhält-
nisses im Raum steht, ins 
Gegenteil verkehren.

Von EMILIA ILLION

LEITENDE ANGESTELLTE  haben Sonderstatus – auch bei Kündigung und Arbeitszeit

Für Führungskräfte gelten eigene Regeln

Die wenige Tage al-
te Pendlerstudie 
der IHK Frankfurt 

zeigt, welch gewaltige 
Anziehungskraft das 
Rhein-Main-Gebiet auf 
Arbeitskräfte hat. Jeder 
zweite Beschäftigte ar-
beitet nicht in dem 
Kreis, in dem er wohnt. 
Mehr als 362  000 Men-
schen pendeln in den 
Ballungsraum hinein. 

Bemerkenswert aus 
ost hessischer Sicht: 
Der Landkreis Fulda 
hat nicht die Magnet-
kraft des Großraums 
Frankfurt. Aber die 
Pendlerströme zwi-
schen der Metropolre-
gion Rhein-Main und 
dem Kreis Fulda sind 
fast ausgeglichen. Das 
zeigt, wie attraktiv ost -
hessische Arbeitgeber 
in den vergangenen 
Jahren geworden sind. 

Die Studie zeigt auch, 
wie wichtig Mobilität 
für die Wirtschaft ist. 
Unsere Gesellschaft er-
wartet, dass Menschen 
sich ihre Arbeit nicht 
nur in Sichtweite ihres 
Kirchturms suchen. 
Dass Arbeitskräfte mo-
biler werden, bringt un-
ser Land voran – auch 
wenn es für die betrof-
fenen Pendler oft ganz 
schön stressig ist. 

Vor diesem Hinter-
grund kann man sich 
nur wundern, wie ge-
lassen Bund und Land 
bisher mit dem drohen-
den Diesel-Fahrverbot 
in Frankfurt umgehen. 
Bislang vermitteln Ber-
lin und Wiesbaden den 
Eindruck an Arbeitneh-
mer und Unternehmer, 
die auf Diesel-Fahrzeu-
ge angewiesen sind, 
dass diese selbst sehen 
sollen, wie sie mit den 
möglichen Fahrverbo-
ten klar kommen sollen. 
Diese Haltung ist unfair 
und gefährdet den 
Standort Rhein-Main.

Mobil bleiben

Volker Nies

Hartmann befindet sich unter 
den 75 Top-Anwälten für Miet- 
und Wohneigentumsrecht in 
Deutschland und unter den 
neun besten in Hessen. „Die 
Aufnahme in die Liste ist eine 
große Ehre für mich“, erklärt  
er. Gerade Miet- und Wohnei-

gentumsrecht sei so komplex 
geworden, dass Mandanten ge-
zielt Spezialisten suchen, sagt 
Hartmann, der auch Fachan-
walt für Arbeitsrecht ist. „Die 
wiederholte Aufnahme in die 
Bestenliste ist eine Sternstunde 
in meinem Anwaltsleben.“ 

Er ist zum fünften Mal in die 
Liste aufgenommen worden. 
Dies sei um so bedeutender, da  
jedes Jahre Anwälte neu aufge-
nommen und andere gestri-
chen werden. Er ist einer von 
nur 29 der bundesweit 419 
Mietrechtsspezialisten, die in 
allen der vergangenen fünf  Lis-
ten aufgenommen wurden. 

Für den Strafrechtler Knut 
Hillebrand ist es die dritte Eh-
rung. „Es ehrt mich, dass ich 
erneut zu den 138 Top-Strafver-
teidigern in Deutschland und 
19 Top-Anwälten in Hessen ge-
höre.  Die Auszeichnung ist 
Ansporn für meine weitere Ar-
beit im Interesse meiner Man-

danten“, sagt Hillebrand. Die 
Aufnahme in das Ranking be-
deute für ihn vor allem eine 
Anerkennung durch die Fach-
kollegen. In der Zahl der Man-
date schlage sich das nicht di-
rekt nieder. Allerdings habe er 

verstärkt Anfragen aus ganz 
Deutschland. Das sei auch auf 
die „Focus“-Listen zurückzu-
führen.  

Dr. Gerhard Schlitt ist bereits 
zum sechsten Mal in die Liste 
der Topanwälte für Erbrecht 

aufgenommen worden. Darauf 
sei er sehr stolz, sagt er: Jahr für 
Jahr sei er bemüht, die Quali-
tätsstandards hochzuhalten, 
was auch durch die in der 
Kanzlei tätigen sechs Fachan-
wälte für Erbrecht gesichert sei.  

„Die Benennung zu 
Deutschlands besten Spezialis-
ten für Erbrecht führt nicht au-
tomatisch dazu, dass mit Er-
scheinen des Heftes sofort vie-
le Mandanten bei uns anrufen 
und um Besprechungstermine 
bitten. Die Aufnahme festigt 
aber den Ruf der Kanzlei.“  

Seit der Zulassung als Rechts-
anwalt 1991 ist der aus dem Vo-
gelsberg stammende Jurist aus-
schließlich auf dem Gebiet des 
Erbrechts und der Vermögens-
nachfolge tätig, zu einem Zeit-
punkt, in dem das Thema Erb-
recht noch nicht den Stellen-
wert hatte, den es zwischen-
zeitlich erlangt hat, wie Dr. 
Schlitt berichtet. 

Drei Anwälte aus Osthes-
sen haben es – wie 2017 – 
in die Liste der Top-An-
wälte Deutschlands ge-
schafft: Frank Hartmann 
(58) aus Petersberg un-
ter den Fachanwälten für 
Mietrecht, Knut Hille-
brand (55) aus Fulda un-
ter den Fachanwälten für 
Strafrecht und Dr. Ger-
hard Schlitt (60) aus Pe-
tersberg unter den Fach-
anwälten für Erbrecht.

Von VOLKER NIES

FOCUS lobt Frank Hartmann, Knut Hillebrand und Gerhard Schlitt 

Drei Osthessen bundesweit vorn
Die Rechtsanwälte (von links) Frank Hartmann, Knut Hillebrand und Dr. Gerhard Schlitt gehören zu bes ten Deutschlands.  Fotos: Volker Nies, Christoph Ernst
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Die „Focus“-Liste ist das 
größte Ranking der deut-
schen Rechtsanwälte . Ins-
gesamt gibt es 165  000 
Rechtsanwälte in Deutsch-
land, darunter tragen 
55 000 einen oder mehre-
re Fachanwaltstitel.  

Für das aktuelle Ranking 
wurden 24  000 Fachan-
wälte befragt. Die befrag-
ten Anwälte konnten für je-
des der Fachgebiete Ar-

beitsrecht, Bau- und Archi-
tektenrecht, Erbrecht, Fa-
milienrecht, Medizinrecht, 
Miet- und Wohneigentum-
Recht, Sozialrecht, Straf-
recht, Verkehrsrecht sowie 
Versicherungsrecht erfah-
rene und kompetente Kol-
legen außerhalb der eige-
nen Kanzlei empfehlen,  

Anwälte mit besonders 
vielen Empfehlungen kom-
men in die Liste. / vn
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